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Vorgehensweise Aktienhandel am oekostrom AG-
Handelsplatz 
 

I. Aktien kaufen und verkaufen 

Registrierte Nutzer:innen können unter dem Button „Einträge erfassen“ Ihr Angebot 

und Ihre Nachfrage veröffentlichen: 

- Tragen Sie die Stückzahl der von Ihnen angebotenen bzw. nachgefragten 

Aktien ein. ACHTUNG: Ein Angebot / eine Nachfrage kann immer nur als 

Ganzes angenommen bzw. bedient werden! Wir empfehlen daher, keine 

zu hohen Stückzahlen einzugeben und größere Angebote / Nachfragen 

auf mehrere kleinere "Pakete" zu verteilen. Aktien können nur einmal 

angeboten werden. Ein zeitgleiches Angebot eines „großen Pakets“ und 

mehrerer „kleineren Pakete“ mit denselben Aktien ist nicht zulässig. 

- Geben Sie den Preis an, zu dem Sie kaufen bzw. verkaufen wollen. 

- Geben Sie an, wie lange Ihr Angebot bzw. Ihre Nachfrage gültig sein soll. Die 

maximale Gültigkeitsdauer beträgt vier Wochen. Die Gültigkeit eines Angebots 

/ einer Nachfrage endet zum angegebenen Datum um 24.00 Uhr. 

- Zu Ihrer Übersicht finden Sie alle Ihre Angebote und Nachfragen unter 

"Einträge editieren". Sollten Sie Ihr Angebot / Ihre Nachfrage vor Ablauf der 

Gültigkeit löschen wollen, gehen Sie bitte unter "Einträge editieren" und 

klicken auf „Storno“. 

II. Aktienstatus 

Die Aktienverfügbarkeit wird über den Status "frei" bzw. "abgeschlossen" angezeigt. 

Abgeschlossene Aktientransaktionen bleiben 14 Tage am Handelsplatz sichtbar und 

werden in der Folge automatisch aus dem System entfernt. 

III. Verbindlichkeit 

Ein bindender Vertrag kommt zustande, sobald der von beiden Vertragsparteien 

unterzeichnete Aktienkaufvertrag beiden Vertragsparteien zugegangen ist. Die 

Nutzer:innen werden darauf hingewiesen, dass sie schon mit der elektronischen 

Bestätigung in eine vorvertragliche Beziehung eintreten und daher Schutz- und 

Sorgfaltspflichten gegenüber der anderen Vertragspartei haben. Auch elektronische 

Angebote oder Bestätigungen sind daher schon verbindlich und können zu 
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Haftungen führen. Die Nutzer:innen verpflichten sich, nur solche elektronische 

Angebote oder Bestätigungen abzugeben, die sie auch einhalten wollen und können. 

Die Kontaktplattform oekostrom AG-Handelsplatz unterstützt die Abwicklung des 

Handels mit oekostrom AG-Aktien. Diese Unterstützung erfolgt unverbindlich und 

ohne Einfluss auf den Abschluss des Aktienkaufvertrags:  

- Das Einstellen von Aktienangeboten ist ein unverbindliches Angebot seitens 

des/der Verkäufer:in zur Angebotslegung durch den/die Käufer:in. 

- Durch Klicken auf „Kaufen“ bekundet ein/eine Käufer:in die Absicht, das 

Aktien-Angebot eines/einer Verkäufer:in am oekostrom AG-Handelsplatz 

anzunehmen.  

- Das Einstellen von Aktiennachfragen ist ein unverbindliches Angebot seitens 

des/der Käufer:in zur Angebotslegung durch den/die Verkäufer:in. 

-  Durch Klicken auf „Verkaufen“ bekundet ein/eine Verkäufer:in die Absicht, die 

Aktien-Nachfrage eines/einer Käufer:in anzunehmen. 

- Ein bindender Vertrag kommt zustande, sobald der von beiden 

Vertragsparteien unterzeichnete Aktienkaufvertrag (ggf. mit qualifizierter 

elektronischer Signatur) beiden Vertragsparteien zugegangen ist. 

IV. Angebot annehmen bzw. Nachfrage bedienen 

Durch Klick auf den Button „Angebote“ bzw. „Nachfrage“ sehen Sie alle aktuell 

vorhandenen Aktienangebote bzw. -nachfragen. 

- In der Spalte "Status" erkennen Sie, ob das jeweilige Angebot bzw. die jeweilige 

Nachfrage noch frei oder bereits verkauft bzw. gekauft ist. 

Die Transaktion wird dann mit dem Status „abgeschlossen“ markiert. 

- Durch Klick auf ein freies Angebot bzw. eine Nachfrage erhalten Sie 

Informationen zum/zur Verkäufer:in / Käufer:in, zum Aktienpreis und der 

Anzahl der gehandelten Aktien. Anschließend wird Ihnen eine E-Mail mit 

einem vorausgefüllten Kaufvertrag sowie einer Anleitung zur weiteren 

Verkaufsabwicklung übermittelt.  

Zur Information erhält Ihr/e Vertragspartner:in diese E-Mail in Kopie. 

- Das von Ihnen gewählte Angebot bzw. die von Ihnen gewählte Nachfrage 

ändert den Status auf „abgeschlossen“. 

Ihr/e Vertragspartner:in erhält eine Bestätigungsmail mit allen Infos und Daten 

der Transaktion. 
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- Nun beginnt die Kauf- bzw. die Verkaufsabwicklung, für die Käufer:in und 

Verkäufer:in als Vertragspartner:innen selbst verantwortlich sind. 

Ein unverbindliches Muster für einen Aktienkaufvertrag können Sie entweder im 

Download-Bereich der oekostrom AG-Website herunterladen oder unter 

aktie@oekostrom.at anfordern. 

V. Bezahlung des Aktienhandels 

Der/die Käufer:in überweist den vereinbarten Gesamtbetrag direkt auf das vom/von 

der Verkäufer:in angegebene Konto. Die oekostrom AG erhält eine Kopie des von 

beiden Vertragsparteien unterzeichneten Aktienkaufvertrages sowie die 

Zahlungsbestätigung (per Post oder E-Mail).  

WICHTIG: Die Übertragung der Aktien erfolgt erst, wenn (A) der von beiden 

Vertragsparteien unterzeichnete Aktienkaufvertrag beiden Vertragsparteien 

zugegangen ist, (B) der oekostrom AG (i) der von beiden Vertragsparteien 

unterzeichnete Aktienkaufvertrag, (ii) die Zahlungsbestätigung sowie (iii) die 

Anweisung beider Vertragsparteien, die Übertragung der Aktien im Aktienbuch 

einzutragen, zugegangen ist und (C) die Eintragung der Übertragung der Aktien 

im Aktienbuch erfolgt ist. Die Ausübung Ihrer Rechte aus den Aktien ist erst 

nach erfolgter Eintragung im Aktienbuch möglich. 

 

WICHTIGER HINWEIS: Die oekostrom AG handelt am oekostrom AG-Handelsplatz 

selbst keine Aktien, sondern bietet potenziellen Käufer:innen und 

Verkäufer:innen ein "schwarzes Brett" für Aktientransaktionen. Jedem/jeder 

Nutzer:in sollte bewusst sein, dass mit einem Investment in Aktien der 

oekostrom AG Risiken verbunden sind, die bis zum Totalverlustrisiko reichen 

und dass eine spätere Veräußerbarkeit erworbener Aktien nicht garantiert ist.  

 

 


